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1 v .e r i s ch e
wöchentliche

Aus ei gen n n d Nachrichten

N u m e r v 2z.

Bevor divun g.
Wann,iy eitler zwischen hem Stadt¬

rath und her .Kaufmanns Innung , resp.
dessen Msjterleutcn unlängst zri Stande
gckunlmencil Vereinbarung wegen

' Erle,
gung gewißer rückständiger Wage Gelder
der Magistrat sich anhejschjg gemacht hat,
wegen rniovation des Preciamatis in puncto
der Kl !ppwagcn, , re>pvc . dessen andcrwei-
tjgen Publikation bcy der Regierung zu
verwenden , solcherwcgcn auch angesuchet
und dem petito deftriret worden ist , als
wird .gedachtes prsclanra

'
zu jedermanns

Itachachrung hierdurch ' wiederholet , und
läucet dasselbe von Wort zu Wort/algen-
dermasscn;

Des Durchlauchtigsten Fürsten und
/ Herrn , Herrn Friederich August äl¬

test regierenden Fürsten zu Zlnhqlt,
Herzogen zu Sachsen , EMM Und
Wsstpbalen . Grafen zu AMNien , Hxn.

Pi Zerbst , Lernburg , Jever und Knip.-
cha ' lsen , des Rußisch Kaiser! St . An.
dreas - Ordens , mrd des Herzoglich
Schleswig Holsteinischer» Ht . Annen
Ordens Hitler rc. :c»

Dero stn der ' Herschast Jever zur
Negierung verördnete Präsident . ,-
Vice Präsident Räthe und Assessors,

Fügen hiemit zu wißen , was gestalt Bür¬
germeister und Rath dieser Stadt beschwer,
m >d lwrgetrggen habe , wie die wegen der
Stadt - Wage , und derer damit in Verdtn.
düng stehenden -z Landwagen ergangene
und oft widcrholte edicla und nmndata
ganz aus der Acht gelassen , und /diejeni¬
ge Waaren , welche nach dem Gewicht
verkaufet werden , und daher an die or¬
dentliche öffentliche Waagen verwiesen
sind , mittelst dcrHnster , und anderer ver¬
botenen Klippwagen ausgethan und ver-

,
'
haiihelt werden , hiernächst auch die oft-
nialige

'
Msahr -uiig lehret , daß . vieles wag.

bare Waaren , ohne daß solche vorher
auf der öffentlichen Waage «gewogen wor¬
den ssind , verkaufet , und ausserhalb Lan¬
des verftiidet werde » , wodurch die Ge-

sbuhreil der Waage nicht nur geschmälert,'
sondernMrch dem -Waage Pächter ein
beträchtlicher -Schade

' - zugefüget werde,
daher um die rcnovatjon wer erlassenen

,-edictajiM und AbMüng der Mißbräu-'
che und Anordnungen gebeten Hat , diesem



'
gehörMfien Suchen auch bilstg kescrir«
worden ; als ordnen und befehlen wis
Namens Seiner Hochfürstl. Durchlaucht
unsere gnädigsten ' Fürsten und Herrn,
daß weder hier in - der Stadt und Cob¬
städt - »och in den Kirchspielen? und auf
den Sielen jemand von nun an küns,
titz sich unttrstchen soll , diejenigen Maa¬
ren , welche bcp, Liewicht verhandelt, und
»erkaufet werden , als Käse , Speck- Ei¬
se », Federn, Dunen, Wolle, Leder; und
dergleichen auf Ensiern oder Kiipprva--
gen in ihren Hausern zu wagen ; weniger
noch dergleichen Maaren, - ohne daß sol¬
che auf der öffentliche Waage vorher ge¬
wogen worden sind , zu verkaufen, ver-

i Nudeln und wegzusenden , mit der aus¬
drücklichen Verwarnung- daß derjenige,
weicher dieser Verordnung zuwider han¬
deln wird '

, in zo Gst. fiskalischer Brüche
verfallen seyn, und die ungewogene Waas
ren , wrnn sie ergriffen werden - den Ar¬
men zum -Besten confisciret werden sotlcm
Lcbrigens ist auch zwar einem jeden er¬
laubet , bey- seiner prrvat Waage sich
Feines eigenen Gewichts, iedoch blos und
allein zu seinem eigene» Gebrauch , m be
.dienen ; Jndeßen wird bep Vermeidung
nur bemerkter zc> Gfi . fiscalischer Brü,
che zur Verhütung alles Mißbrauchs ver¬
boten ; daß temand seine privat Waage
und Gewicht zur defraudj? und - Schmä¬
lerung dev öffentlich angeordneten Wagen
und der elvcn Siechte « für andere gxbrau,
chen solle-

Mornach also ein jeder ganz eigentlich
Fch zu aclnen , und kür Schaden und
Nacktheit sich zw hüten bat. Signatum
Jever den 27 Nov- r?89.
Mornach re - Sign . Jever- den 7 Mayifgg.

( l,. L. ) Aus der Regierung.

' Loncurf.
r Mann die Kinder des vor ver¬

schiedenen Jahren bereits verstorbenen
. -Hochsürsil. Anhalt3erbstisclx :wRa »hs> sUnö

^Ausiniener Ntilsckerlick ,11
sich MÜe Hey htesigein

'M »MMM -'M!ci7
. ret haben , daß sie in dem Nachlaße ihres

verstorbenen Vaters , welchen ihre Mutter
re,p. Stiefmutter , die » och lebende Rä -m
Mitscherlich, als Nlcßvrquche, in und ad-
mintstnrende Vormünderin , bisher noch
völlig unter sich behalten , aus verschiede¬nen Ursachen sich nicht anders als cum be.
neficio legis er iuventarii, . misch .n , und
dessen Erbschaft , so wie solche gegenwär¬
tig wäre , resp . solche nach dem vorhande¬
nen prjvatVerzeichniße bep dem erfolgten
Tode ihres Bülcrs gewesen , amrctcii könn¬
te» nöch wölken , und zugleich - kabcy , da¬
mit der Nachlaß ihres Vaters noch bey Leb,
zelten- Ihrer Marter brrichkigct werden mö¬
ge, , um gewöhnliche Edittalien ad prost,
lendiim credita wider die etwa noch vor¬
handenen Gläubiger ihres wepl. Vaters,
die Fodenmgen mögen selbigen für seine ei¬
gene Perfthn, oder ihn in der Eigenschaft
als gewesener Hochfürstl . Anhalt Aerbsit-
fchcr würcklicher Ausmiener zu Jever be¬
treffen , gebeten , diesem Gcstiche auch in
qNantum juris statt gegeben worden ; so
werden alle und iede,. welche von besagtem
Nachlaße des verstorbenen Nach , und
Ausnmners Mitscherlich , Schrrldenhalbsr
wegen', seine eigene Persohn betreffender
Verbindlichkeiten , oder wegen feiner hie¬
siges »llusmienerBedieuung . oder noch son¬
sten . es rühre her , woher cs wolle , recht¬
mäßig etwas - u ködern haben, hiemit Obrig.
keitl. peremtorie zum isten , 2ten und Zlen
male . cftirek , und vorgeladen , innerhalb
den nächsten 12. Wochen von Zeit der ersten



Publication var hiesigem Landgerichte zu
ericheinen , ihre habende Foderungcn an-
zugeben und zu bescheinigen -, demnächst
aber zu liquidsten und Bescheides zu gewär¬
tigen , mit der Verwarnung , daß wer sich
bep diesem zur Berichtigung des Nachlasses
des verstorbenen Raths , und Ausmieners
Mitscherlich ergebenden concursu credilo-
rum zur gesetzten Zrt nicht angeben wird,
darnach auch weiter nicht gehöret , sondern
denselbenkraft dieses ein immerwarcndcs
Stillschweigen auferleget werden solle.
Wornachrc - Sign Jkv . den >; Marz r794 ^
<l- 8 .) Aus Rüßisch - Kaisers Landgericht.

2 Demnach Eörnellies Behrens
Draulmann schriftlich vokgesteket , wie er
von dein im Jahr - 1765 eingedeichie»
Friedrich Augusten Groden 57 Matten
g8 Quadrat Ruhten Landes gegen Er¬
legung von575 > Rl . 18 sch- Abstandsgel¬
der . und gegen einen jährlichen canon von
2 M . für jedes Matt in Erbpacht ge-
uommen habe ; und" wenn gleich - die Ab.
fiandsgelder an die hiesige Cammer zu,n-
ganzen berichtiget , er sich gleichwohl nicht
im Staude befinde , die gehörige Besehet-
nigung vei- ubringcn , daß' die Zahlung'
durch ihn selbst , und nicht durch einen
dritten für ihn gegen Ceßion des Cam¬
mer und Jn ^ rostations Rechts geschehen
sey , der darüber mit her Cammer abge-
schloßene . Erbpacht Contratt aber , wes
cher am L Febr 1767 bcy Gelegenheit
seines damaligen zum Verfall gekomme¬
nen Bürgens , Ulrich Gastmann , ms
auch nachher am 2 Junv 1768 wieder¬
um mit den übrigen Erbpacht Contraeten
besagten Grodens im Jiigroßations Pw
«ocoüe eingetragen worden - an beiden
Stellen noch offen stehn , nur das bey
letzteren Rl . und i^ oo RI . bereits
gctiiget seyn -

, Ferner daß außer diese»
»och aus sein Vermöge» r

a- dcs - weist Aböoeakivvon Lindern Fo.
dermig zu io Rl . 2 sch . 5 >0. unterm
4 May 1774.

b- des Otto Caßens Foderung zu zso M.
unterm 2i -Oktober 1774,

e) des Brörcken Rudolphs Erben Capi¬
tal zu-> 200 Rl . -unterm 9 'Lee . >774.

d) die von Abraham Janßen Christians
auf 620 Rl . Capital für ihn , Jir -plo-
raitten ; gegen den Hrm Geheimen Rach
von Noffitz übernommene Bürgschaft
unterm 9 Dccbr . 1774.

e) der zwischen Imploranten als Verkäu¬
fern , und Johann Hinrichs als Kau.
fern abgeschloßene Käuf, . rrsp. After»
pachts Contract , wornach Käufer- 577»
M . 18 sch Abstandsgelder erlegen müf»
sen - unterm >6 Map 1775.

f) die B 'eistandschasts Bestellung über
Thcile Janßen Tiaden Wittwe , unterm
16 Der . ,785.

g) die für Foltert Wilms , und Johann
Wilms Folkers ' an Mins Tiarks auf
8Z Rl . übernommene Bürgschaft un¬
term l2 Marz 1789.

im Jngroßastons Protokolle noch intabu-
liret . und rmgetilget stehen-, welche fämt-
liche Poste - iedoch schon längstens berich¬
tiget seyn , wenigstens ihm , Imploranten;
daraus nichts mehr rechtlich zur Last fal¬
le ; er also zum Behuf der Tilgung st»
besagten JugroZations Protokolle um
Convocation aller etwaigen Cessio,,arien
oder Prätendenten an vorbenannten Fo-
dettmgen nachgesuchet , diese Edictales auch
zu Recht erkannt wnden : so werde» alle
und jede , welche sowohl zur Bezahlung
der angclöbten Erbpachtsgelder vorbe,
ursldeten Friedrich Augusten - Groden
Ländereieneinjgesvorgcschoßen , und über
diese Vorschüße das Cammer und In.
g - oßations Recht cedirt erhalten , als
auch di ' jenigen , welche proprio vel ces,
flynarw nore aus den , oa,Ligen eben aa-



grbenrn Faserungen noch Einigen recht»
lichcn Anspruch, dieser rühre her , aus
weichem Grunde er wolle , zu haben ver«
meinen mochten , hirdiirchedictaliter . citi-
rct und oorgcladcii. binnen 12 wöchiger
Frist von Zeit

'
der ersten Pubsication an,

gehörig vor hiesiges Kaisers. Landgericht
zu erscheinen, ihre cnva in Händen haben¬
de Mmincr Ceßionen , und sonstige Do-
cnnicnlc in Original zu prodnciren rech,
ihre sonstige Gerechtsame gebührend an-
zuzcjgcn , und zu liquidiren , mit ange-
haygter ausdrücklicher Verwarnung , daß
disjenigen , welche sich binnen der ftstge

.setzten Friji gebührend allso nicht ange¬
ln werden , hinfuhro damit weiter nicht
gehöret , sondern ihnen ein eiviges Still¬
schweigen auferl;get , und die Alg '

ung irn
Jngroßatlons Protocoll in Hinsicht be.
Uicldctcr Pöste gebctenermstßen - erkannt
werden solle. Wornach rc. sStgn . Zen.
den 28 May >794 - .
( I. . 8 ) Lus Rnßi,ch Kaiser! - Landgcr. hies-

Ge-r-ichtliche Procl.
1 Zu weil. Gerd Funken Witlwen

Dcrganrung von Zinnen, Kuhfer , Meßing,
Liinien , Letten , Äsche, Stuhle , Echran.

ke , auch allcrley FmueukleidnugS Stü¬
cken ist terminus ststf den Doimerststg
als dzn >2 Juny angesetzet worden. Lieb-
Haber können ffich dahero früh nun 10
lihr in weil . Gerd Funken Wittwen Be¬
hausung aus» Schaar ciiifiiiden und der
Verganinngs - Ordnung gemäß kaufen.
Eign , Jever am 4 Iu « Y i/ 94 -

Aus der Regierung.
2 Zu weil . CoinniißionS Rath Tan»

ncn Erben Verganrnng , von das Graß
am neuen Sandumergrobendesche , ist
terminus ans Len Freytag als dm iztcn
dieses daselbst angesetzet worden.
Warnach rc . Sign . Jev . den 4 Irin . 1794.
l>. dch . Aus Nußisch - Kailerl . Landgericht.

Drivat Sachen.
1 Mehno Boycken Erben Wor-

mund hat sofon z bis 400 Nl zinslich
gegen Sicherheit zu belegen . Wer davon
Gebrauch machen kann , meide sich des
ehesten bey Boycken Siesten auf Sibets-

. burg.
2 Das Haus auf Rüstersiel , wel¬

ches sowohl zur Handlung als zum Landge»
brauch sehr gelegen und wohl eingerichtet
ist , wird mit eilf dabey gehörigen Grasen
Landes , nebst ein und vierzig Grasen . , so

. bisher von Joh . Bcrlau ist bewohnet und
s sind gebraucht worden, umsolchesMay 1795.
anzutreten . .öffentlich .vchmiethct werden.

Die Liebhaber können sich,
am 19 Zuny

Nachmittags in des Kaufmann Mehno
Gerdes Hause .guf Rüstersiel einfiirden , die
Bedinguitgen daselbst , und .vorher bey dem
Doctor Toci in Jever . einfthen und Hcu-
rung treffen.°

Z Johann Mrxners Johansscn ' Kin¬
der Vormünder sind bewilliget das Haus
bcy Tayn mir 4 Matten Landes in Wadde¬
warder Kirchspiel auf May 1795 mizutre-
teiiauf einige Jahre weider zu verheuern.
Liebhaber dazu können sich am zukünftigen
Freykag , als den izten Jimius des Nach»
mittags um 2 Uhr in Hinrich Folckers

.Krughause , Waddeward . r .Kirchspiel ein»
findest.

4 Dcr .OrganjstPeters zu Schortens
hat in Commißion 40s Rthlr . in Golde zu
4 pro Eent am 2zsten Julius .d . Z . zinslich
Lägest Sicherheit zu belegen . Wer davon
Gebrauch machen kann , wolle sich ehesten
bcy dechselbest melden.

5 Ein grün angemahlter. , mit ro-
them Plüsch ausgeschlagmer in recht gutem
Stande sich befindender . auf das hiesige
Spuhrsemgerschtetcr holl . ,,Phaeton , wel¬
cher auch vrit -wenigen Kosten zmu Jagd-
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